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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §37;

EStG 1988 §47 Abs2;

Rechtssatz

Für die steuerrechtliche Beurteilung eines Dienstverhältnisses im Sinne des § 47 Abs. 2 EStG 1988 kommt es auf

arbeits- oder dienstrechtliche Bestimmungen nicht an. Selbst wenn es sich bei der Telefonbuchzustellung um eine

Nebentätigkeit im Sinne des § 37 Abs. 1 BDG 1979 handeln sollte, bedeutet dies nicht, dass deshalb steuerrechtlich

keine nichtselbständige Tätigkeit vorliegen könnte.
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